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ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)   -Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 
 

Sanierung Stützwand „In der Asmecke“. 
Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Ingenieurbau: 
ca. 200 m² Natursteinmauerwerk vorbereiten   
ca. 140 m² Natursteinmauerwerk ausfugen 
ca. 20 m² Sandsteinmauerwerk herstellen 
ca. 15 m³ Abbruch Mauerwerk / Beton 
ca. 70 m Stahlbeton - Kopfbalken herstellen 
 

Die Sanierungsarbeiten sind voraussichtlich in der Zeit vom 08.09.2014 
bis 08.12.2014 auszuführen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 10.09.2014 ab. 
 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 
 

Als Sicherheit für die Mängelansprüche werden 3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers stellen. 
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom 21.07.2014 bis spätestens 
05.08.2014 bei der Stadt Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Rathaus I, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Zimmer B.214, (02331) 207-3759, 
montags bis donnerstags von 9.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.30 
Uhr und freitags von 9.30 bis 12.00 Uhr abgeholt werden. 
 

Die Selbstkosten für das Angebot, die nicht erstattet werden, betragen 
45,00€. Die Unterlagen können auch unter Beifügung eines Ver-
rechnungsschecks schriftlich angefordert werden. In diesem Fall ist für 
die Postzustellung ein Mehrbetrag von 2,40€ mittels Verrechnungs-
scheck zu zahlen, somit insgesamt 47,40€. 
Durch Beifügung von Adressenaufklebern lässt sich die Zustellung 
beschleunigen. 
Zusätzlich steht dem Bewerber hier die Ausschreibung im GAEB 
Datenformat X 83 zur Verfügung. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Stadt Hagen, 
Vergabestelle Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Dienstag, 12.08.2013, 10.30 Uhr 
(Vergabestelle Bauprojekte, Rathausstraße 11, Zimmer B.214) 

Zugelassen sind die Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
 

Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den Vertrags-
bedingungen des Wirtschaftsbetriebs Hagen. 
 

Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 
59821 Arnsberg. 
Hagen, 15.07.2014     Bihs (Vorstand) 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG 
des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)   -Anstalt des öffentlichen 

Rechts der Stadt Hagen 
 

Sanierung Treppenanlage „Franzstraße / Dähnertskamp“. 
Die Hauptpositionen umfassen etwa folgende Leistungen: 
Ingenieurbau: 
ca. 48 Stk. vorh. Stufen inkl. Unterbau aus mehreren Einzelstufen 
entfernen   
ca. 40 m² Podestflächen inkl. Unterbau entfernen 
ca. 58 m Geländer entfernen 
ca. 10 m³ Stahlbetonplatte (Unterkonstruktion Treppe) herstellen  
ca. 49 Stk. Stufen inkl. Bettung aus mehreren Einzelstufen herstellen 
ca. 25 m² Podestflächen inkl. Unterbau herstellen 
ca. 58 m Geländer herstellen 
 

Die Sanierungsarbeiten sind voraussichtlich in der Zeit vom 27.08.2014 
bis 04.12.2014 auszuführen. 
 

Die Zuschlags- und Bindefrist läuft am 10.09.2014 ab. 

 

Die Arbeiten werden nur an Bewerber vergeben, die die erforderliche 
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit nachweisen können. 
Der Nachweis wird vor einer evtl. Auftragserteilung gefordert. 
Erklärungen nach der RVO zum Tariftreue- und Vergabegesetz NRW 
sind erforderlich. 
 

Als Sicherheit für die Mängelansprüche werden 3% der Abrechnungs-
summe einbehalten. Der Auftragnehmer kann stattdessen eine 
Bürgschaft eines in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen 
Kreditinstitutes oder Kreditversicherers stellen. 
 

Die Ausschreibungsunterlagen können vom 21.07.2014 bis spätestens 
05.08.2014 bei der Stadt Hagen, Vergabestelle Bauprojekte, Rathaus I, 
Rathausstraße 11, 58095 Hagen, Zimmer B.214, (02331) 207-3759, 
montags bis donnerstags von 9.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.30 
Uhr und freitags von 9.30 bis 12.00 Uhr abgeholt werden. 
 

Die Selbstkosten für das Angebot, die nicht erstattet werden, betragen 
34,00€. Die Unterlagen können auch unter Beifügung eines Ver-
rechnungsschecks schriftlich angefordert werden. In diesem Fall ist für 
die Postzustellung ein Mehrbetrag von 2,40€  mittels Verrechnungs-
scheck zu zahlen, somit insgesamt 36,40€. 
Durch Beifügung von Adressenaufklebern lässt sich die Zustellung 
beschleunigen. 
Zusätzlich steht dem Bewerber hier die Ausschreibung im GAEB 
Datenformat X 83 zur Verfügung. 
 

Die Angebote müssen bis zum Eröffnungstermin bei der Stadt Hagen, 
Vergabestelle Bauprojekte eingehen. 
Eröffnungstermin: 

Dienstag, 12.08.2013, 11.00 Uhr 
(Vergabestelle Bauprojekte, Rathausstraße 11, Zimmer B.214) 

Zugelassen sind die Bieter und ihre Bevollmächtigten. 
 

Zahlungen erfolgen nach § 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen 
für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und den Vertrags-
bedingungen des Wirtschaftsbetriebs Hagen. 
 

Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 
59821 Arnsberg. 
Hagen, 15.07.2014     Bihs (Vorstand) 
 

■ 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

 

Öffentliche Zustellung 
Für Herrn Mehmet Uludag, wohnhaft Droste-Hülshoff-Straße 29,  58089 
Hagen, liegt beim Zentralen Service der Stadt Hagen, Rathausstraße 
11, 58095 Hagen, Zimmer  C.806, folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit:  
Eintragungen im Fahreignungsregister - Verwarnung gem. § 4 Abs. 5 
Nr. 2  StVG wegen wiederholter Verkehrszuwiderhandlungen -Bescheid 
der Stadt Hagen vom 15.07.2013, Aktenzeichen: 32/114-1287280. 
Das Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Donnerstag in der Zeit von 8.30 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 15.45 Uhr, und 
Freitag von 8.30 – 12.00 Uhr in Empfang genommen werden. 
Dieses Schriftstück gilt nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG) 
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), in der zurzeit geltenden Fassung, 
von der Stadt Hagen als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Bekanntmachung zwei Wochen verstrichen sind. 
Hagen, 16.07.2014    Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
       

■ 
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